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Gewidmet


Hermann Bauer


dem Vater meiner Frau, der sie zu den Kriegsschauplätzen des Ersten Weltkriegs führte. Zu Soldatenfriedhöfen und Gebeinhäusern mit einer einzigen Ansage: NIE WIEDER!


Er selber kämpfte als Soldat in Russland und war zeitlebens nicht in der Lage, darüber zu sprechen. Meiner Frau Ellen bin ich dankbar, dass sie dieses „Nie wieder!“ nicht vergaß und mich in das gemeinsame Denken in diesem Anliegen mitnahm.









Vorwort


Am Morgen des 24. Februar 2022 begann der Überfall Russlands auf die Ukraine. Die einen waren überrascht und hatten die vorausgegangenen Truppenbewegungen für Säbelrasseln gehalten, andere hatten geahnt, dass es so kommen könnte und die vielen ganz Klugen, die im Nachhinein verkündeten, nur so und nicht anders habe es natürlich kommen müssen, gab es natürlich auch. Der Krieg war spätestens jetzt nach Europa zurückgekehrt. Und die Ukraine, der Putin in schrecklichen Reden das Existenzrecht absprach, machte unter den gegebenen Umständen das wohl einzig mögliche und richtige: Sie verteidigte sich. Hätte ein pazifistischer Prophet auftreten und vor einem Banner „Frieden schaffen ohne Waffen“ von Feindesliebe reden sollen? Eine gänzliche Missachtung wäre wohl das Harmloseste, was ihm passiert wäre. Die Staaten der EU, Großbritannien und die USA zeigten ihre Solidarität, indem sie Waffen lieferten und großzügige Finanzhilfen leisteten. Ich selber hatte mich immer irgendwo in einem pazifistischen Großraum verortet, trotzdem stimmte ich plötzlich einem Geschehen zu, das von mir nicht mehr einzuordnen war. Das ukrainische Volk in dieser Situation alleine stehen zu lassen, wäre mir falsch vorgekommen. Und so empfanden viele. Doch was war aus meiner pazifistischen Haltung geworden? Passten dessen Grundannahmen noch vor dem Hintergrund der Empfindungen eines Volkes, das die Massaker von Butscha vor Augen hat, dessen Nächte immer wieder von Luftalarmen zerrissen werden mit der Angst, ob man die nächste halbe Stunde überleben wird. Für mich gab es nun einiges aufzuarbeiten.


Muss man nicht grundsätzlich bezweifeln, ob der Mensch überhaupt zum Frieden fähig ist? Andererseits: Bemüht er sichnicht ständig wieder darum? Geschieht das allein, weil nach jahrelangen Kämpfen die Kassen leer sind, das Volk kriegsmüde und ausgeblutet ist? Besonders nach den großen Kriegen der letzten 150 Jahre versuchte man angesichts des unbeschreiblichen Elends der Schlachtfelder zu neuen und besseren Regelwerken zu kommen, bei deren Einhaltung Kriege eigentlich gar nicht mehr vorkommen sollten. Ist nicht letzten Endes auch eine auf militärische Gewalt gründende Strategie der Abschreckung ebenfalls ein zu respektierender Versuch, einen Krieg nicht zum Ausbruch kommen zu lassen, vielleicht realistisch die einzig gangbare Möglichkeit? Immerhin bescherte uns die Zeit des Kalten Krieges eine der längsten Friedenszeiten.


In Wiederbelebung dieses Gedankens richtet sich die Politik darin ein, Europa und die Ukraine zu einer abschreckenden Militärmacht aufzurüsten. Beworben wird das mit Versprechungen, die sich wie ein durchgestylter Hochglanzprospekt lesen. Ist es nicht das, was wir möchten: Auch in Zukunft in Sicherheit und Frieden leben und vor jeder Bedrohung gewappnet sein? Darüber hinaus in der Lage zu sein, an Brandherden der Welt bedrohten Menschen auch militärisch helfen zu können? Notfalls unsere Handelswege sichern zu können? Nun muss jeder Verkaufsprospekt für Wertpapiere auch über die Risiken aufklären, und das darf nicht einmal ins Kleingedruckte. Da kann man dann lesen, dass auch ein Totalverlust nicht auszuschließen ist. Irgendeine Warnung vor Risiken und Nebenwirkungen vermisst man allerdings, wenn es um das beworbene Heilmittel Aufrüstung geht. Die Unwägbarkeiten eines „Gleichgewichts des Schreckens“ scheinen vergessen, kommen jedenfalls nicht zur Sprache. Bestand vor einigen Jahren noch weitgehende Einigkeit darüber, dass alle verfügbaren Mittel dafür einzusetzen seien, im Interesse unseres zivilisierten Überlebens eine CO2-Neutralität zu erreichen, bekommt diese Aufgabe jetzt eine als vorrangig angesehene Konkurrenz. Die für das Militär aufzubringenden schwindelerregenden Finanzmittel schmälern unsere Aussichten auf ein halbwegs annehmbares Leben unter den Bedingungen des Klimawandels und haben das Potential, unsere Demokratie gefährlich zu destabilisieren, weil wichtige Kernaufgaben eines dem Wohl seiner Bürger verpflichteten Staates nicht mehr genügend erfüllt werden. Haben wir nur noch die Alternative zwischen Pest und Cholera?


Das sich mit Macht durchsetzende Konzept, mittels militärischer Aufrüstung unangreifbar zu werden oder sich jedenfalls in einem aufgezwungenen Krieg wirksam verteidigen zu können und damit letzten Endes den Frieden zu erhalten, nenne ich die militärische Option. Ist sie ohne Gegenmodell?


Vor dem Hintergrund einer uralten Wirkungsgeschichte wurde das Schalom, der umfassende Schöpfungsfriede, für Jesus zum Programmkern seiner Predigt. Und die ersten Friedensgesellschaften im 19. Jahrhundert hatten grässliches Kriegsgeschehen vor Augen, als sie ein Umdenken einforderten. Ihre Vertreter waren großteils religiös ungebunden, Realisten, keine Traumtänzer. Sie erkannten die Irrationalität, in der Völker sich zu Feinden erklärten. Die Idee von einer neuen, friedlicheren Welt ist uralt. Ist sie heute als unerreichbare Utopie ad acta zu legen? Spätestens seit Putins Überfall auf die Ukraine sei es Zeit, so wird vielfach gefordert, von ihr Abschied zu nehmen, da ein Festhalten an ihren Idealen nur noch als zynisch gegenüber unschuldigen Kriegsopfern aufgefasst werden könne. Oder haben wir gerade jetzt Anlass, sie vor den beunruhigenden Eigenheiten unserer Zeit als Denkmodell anzubieten zu verteidigen? Diese Idee bezeichne ich hier als pazifistische Option.


Ich bitte im Interesse eines einigermaßen flüssigen Schreibstils darum, über begriffliche Vereinfachungen hinwegzusehen. Das beginnt schon mit den beiden gegenübergestellten Optionen. Die Vertreter der militärischen Option bilden genauso wenig ein in allen Punkten einiges Lager, wie die Fürsprecher pazifistischer Ideen. Wenn ich von „Vertretern“ und „Fürsprechern“ oder sonstigen Personengruppen schreibe, verwende ich, wie vielleicht schon kritisch bemerkt wurde, meist die männlichen Formen. Das geschieht allein aus Gründen einfacherer Lesbarkeit, die weiblichen Vertreterinnen und Fürsprecherinnen und sonstigen Angesprochenen sind immer mit gemeint.


Wenn ich vom Westen spreche, meine ich natürlich nicht eine geographische Abgrenzung, sondern den bekannten politisch gewachsenen Großraum. Weder die auf Atlanten aufzufindende Ukraine noch Russland, weder die USA noch Europa sind in der Lage, Krieg zu führen oder Frieden zu schließen, ebenso wenig die Ukrainer, die Russen, die Bewohner der EU oder der USA, das können immer nur deren gerade an den Hebeln der Macht sitzenden politischen Akteure. Allein die sind es, die verheerende Fehlentscheidungen treffen oder zukunftsweisende Beschlüsse fassen. Sie sollen angesprochen sein.


Mir ist auch bewusst, dass man sich bereits ins Fettnäpfchen setzen kann, wenn man den Ukrainekrieg als Konflikt bezeichnet. Auch das bitte ich mir nachzusehen. Aber mir selber würde es als unangenehm absichtsreich erscheinen, jedes Mal den korrekten Langbegriff Putins brutaler völkerrechtswidriger Angriffskrieg zu verwenden. Keine Frage, dieser Krieg ist brutal. Jeder Krieg ist brutal. Und er ist völkerrechtswidrig. Ebenso wie der Irakkrieg der Amerikaner beides war. Mir kommt es aber nicht auf Schuldzuweisungen an, davon halte ich nicht viel. Sie basieren in der Regel auf der Überzeugung, selbst alles richtigund moralisch einwandfrei gemacht zu haben. Aus dieser Position möchte ich meine Leserinnen und Leser etwas herauslocken.


Besonders, wenn ich über Pazifisten oder den Pazifismus schreibe, bleibe ich im Ungenauen. Eigentlich mag ich ohnehin keine Wörter mit -ismus am Ende. Berechtigt oder nicht verbinde ich damit unwillkürlich eine Haltung gewisser Verbohrtheit und einen Hang zum Denken in vorgegebenen festgefügten Kategorien. Der Begriff Pazifismus wurde Anfang des 20. Jahrhunderts als politisches Schlagwort der Friedensbewegung eingeführt. Nun muss ich mit dieser Wortschöpfung leben, die ganz im Sinne meiner Vorbemerkung nahezulegen scheint, dass Menschen dieser Denkart starr ihrer Doktrin folgen und diejenigen geringschätzen, die nicht ihre Friedensidee teilen. Also vorweg betont: Ich gehe davon aus, dass die übergroße Mehrheit der Menschen Frieden will. Wir streiten nur über die Wege dorthin.


Der weite Begriff Pazifismus umfasst eine Fülle unterschiedlicher Strömungen, auf die ich im Einzelnen nicht eingehe. Mir kommt es hier darauf an, meinen eigenen, für mich schlüssigen Weg darzustellen. In welches Schächtelchen der vielen Pazifismusvarianten man mich dann einordnen möchte, ist mir egal, solange ich mich mit meinen verpackten Nachbarn vertrage. In der Ichform geschrieben darf und sollte man sogar diesem Beitrag eine durchaus subjektive Sicht auf die angesprochenen Themen anmerken. Ich schreibe für keine Partei oder Bewegung und für keine Doktrin, wohl stelle ich hier oder da einige mir wichtige Merkpunkte heraus, entwickle aber kein Lehrgebäude. Soweit ich historische Abläufe anspreche, geschieht das in mir selbst auferlegter Kürze. Mehr als die Zusammenhänge grob zu skizzieren, würde in einen hier ungewollten und mir eher misslingenden Geschichtsunterricht führen.


Die Fußnoten sollen keine Wissenschaftlichkeit vortäuschen. Sie bezwecken, meine Behauptungen zu belegen, ab und zu einen kleinen Randkommentar beizubringen und Gelegenheit zu vertiefenden Informationen zu bieten.


Weil der Pazifismus gerade vor dem Hintergrund des Angriffskriegs auf die Ukraine in so schweren Stand geraten ist, muss sich mein Verteidigungsversuch diesen Vorgaben stellen. Deshalb werde ich mich wiederholt auf diesen Krieg beziehen. Die schwerwiegende Veränderung, die seither die ganze Gesellschaft unter dem Begriff „Zeitenwende“ erfasst hat, war Auslöser und Anlass dieser Arbeit. Dass zur gleichen Zeit schlimme Kriege in anderen Teilen der Welt toben und sich das Verhältnis zwischen den USA und China zunehmend konfliktreich entwickelt, wird von mir nicht übersehen, Bezugnahmen darauf vermeide ich jedoch, um keine unnötigen Komplizierungen zu schaffen.


Ich werde nicht in jedem Zusammenhang sauber unterscheiden zwischen einer Haltung, die Verhandlungen einfordert, und der noch entschiedeneren Haltung des Pazifismus als solcher. Es versteht sich von selbst, dass aus der letzteren jedenfalls die Forderung folgt, Zwischenwege zu suchen, die das Ende der Kämpfe begünstigen. Darüber hinaus gehe ich hier aber doch aufs Ganze und versuche eine pazifistische Grundhaltung in dem vereinfachten Sinn eines möglichst weitgehenden Gewaltverzichts aus verschiedenen Aspekten zu begründen. Ich möchte zeigen, dass der Pazifismus eine vernünftige Denkalternative bietet, die sich hinter herkömmlichen Konzepten, die letztlich auf Gewalt und Gegengewalt beruhen, nicht verstecken muss.


Es wäre jedoch ein Fehler, dabei stehen zu bleiben, pazifistische Szenerien zu entwickeln, die am Schluss wirkungslos bleiben, weil sie nicht in diese Welt passen, wie sie nun einmal ist. Bannersprüche wie „Frieden schaffen ohne Waffen“ sind berechtigt und bleiben aktuell. Sie beeindrucken indessen im Moment niemanden. Also kommt es mir darauf an, ohne dieses Ziel aus den Augen zu verlieren, Schnittstellen zu suchen, wo sich pazifistische Ideen in aktuelle Politik einmischen könnten.


Dabei kann und darf ich nicht, wie jeder andere Mensch ebenso wenig, einen Anspruch auf objektive Wahrheit erheben. Wir alle denken auf Grundlagen, die sich in uns im Laufe der Zeit unter verschiedensten Einflüssen gebildet haben. Wenn wir einander eigenes Denken gestatten, muss unvermeidlich am Schluss ein buntes Meinungs- und Überzeugungsbild entstehen. Und das ist gut so. Dabei hoffe ich, dass die hier angestellten Überlegungen nicht gleich angesichts des Leids der ukrainischen Bevölkerung als zynisch abqualifiziert werden. Dieser oft erhobene Vorwurf, zynisch dem Leid der Kriegsbetroffenen gegenüber zu sein, hat mich am schwersten getroffen. Also will ich hier nicht nur den Pazifismus, wie ich ihn verstehe, verteidigen, sondern auch mich selber.


Mein Beruf war der eines Richters am Amtsgericht, ich arbeitete also an der Basis. Mein Bestreben war es, die nicht immer einfachen Gedankengänge in Urteilen und Beschlüssen verstehbar darzustellen. Diese Übung könnte mir hier zugutekommen. Viel wichtiger aber ist mir eine andere Erkenntnis aus meinem Berufsleben, und deshalb hält Justitia die Waage in der Hand: Jeder Fall, jede Geschichte, jedes Problem hat zwei, oft aber auch drei, vier oder ganz viele Seiten, die gegeneinander abzuwägen sind. Eine von beiden Parteien akzeptierte gültige Geschichte gab es in der Darstellung der Beteiligten fast nie,deshalb stritten sie ja. Alle hatten ihre eigene Version. Das ist jedenfalls der Arbeitsort eines Richters für Zivilsachen, also Mietstreitigkeiten, Mängelrügen, Schuldfrage und Haftung bei Verkehrsunfällen, missglückten Operationen, Schadensersatzforderungen aller Art oder was es sonst noch alles gibt. Nun musste die Wahrheit nicht immer bis ins letzte Winkelchen ans Licht, um zu einer ordentlichen Entscheidung zu kommen. Und notfalls gab es in verbleibenden Zweifelsfällen Beweisregeln nach dem Zivilprozessrecht. Aber ein entscheidender Grundsatz war, beide Seiten zu hören, bevor man sich ein Bild zu machen versucht. Audiatur et altera pars, das ist die allgemein bekannte aber im Alltagsleben gerne übersehene Forderung des Römischen Rechts.


Meine zweite wichtige Erkenntnis war: Nicht jeder, der einen Sachverhalt dargestellt hat, der sich am Schluss als nicht haltbar erwies, war ein Lügner. Beispiel Verkehrsunfall, an dem zwei Autos beteiligt waren: Die Insassen beider Fahrzeuge geben, als Zeugen über ihre Wahrheitspflicht belehrt und vernommen, in aller Regel zwei unterschiedliche Geschichten wieder, und diese passen jeweils genau zu der Version, die auch der Fahrer des Wagens, in dem sie saßen, abgeliefert hatte. Abgesprochene Falschaussage? Die mag es bisweilen auch gegeben haben, wäre aber eher etwas unnötig kess vor dem Hintergrund, dass es häufig nur um die Quotenaufteilung des Haftungsbeitrags der beteiligten Versicherungen ging. Die Zeugen waren dann oft recht erstaunt, wenn sich ihre Angaben zu den objektiven Feststellungen am Unfallort nicht in Deckung bringen ließen. Was zeigt und das? In welche Geschichte wir am Schluss einen bestimmten objektiven Sachverhalt packen, ist von vielen Faktoren abhängig. Ob wir gegen bestimmte Beteiligte eine Sympathie oder Abneigung hegen, spielt eine Rolle. Ob eineGeschichte auf Hörensagen beruht, gepaart mit selbst erzeugten Vorstellungen davon, wie sich doch normalerweise so etwas abspielt, alles das ist ebenso von Bedeutung wie die Umstände, unter denen sie entstanden ist. Und das geschah oft genug als Gemeinschaftsarbeit wie im Falle unseres Autounfalls, wenn sich die Fahrgemeinschaft noch wiederholt über den Unfall unterhielt. Alle haben als Zeugen ihre Geschichte erzählt, nach bestem Wissen und Gewissen. Ich möchte damit zeigen, wie schwer es sich mit der Erkenntnis der objektiven Wahrheit tut. Und das schon, wenn jeder subjektiv das sagt, was er tatsächlich für wahr hält. Wieviel doppelbödiger sind dann angebliche Wahrheiten im politischen Raum. Auch hier bilden sich Geschichten, genährt und eingefärbt von verschiedenen Interessen, national enggeführt, immer wieder erzählt, und am Schluss müssen sie nicht unbedingt die Wirklichkeit abbilden. In einem Feld von Machtinteressen und dem Kampf um Meinungshoheit bleibt oft die Komplexität eines Zusammenhangs auf der Strecke. Auf der Suche nach einem Sicherheit gebenden Wir-Gefühl passen zweifelnde Zwischentöne eher nicht in die Erzählung.


Dritte Erfahrung aus meinem Beruf: Jede Verwendung des Wortes offenkundig in einem Urteil oder Beschluss galt als Alarmzeichen, verriet dieses oder eines seiner vielen Synonyme entweder, dass man sich die Mühe zu einer sauberen Argumentation nicht machen wollte oder schlimmer, dass man eine eigentliche Begründung nicht hatte. Oft genug gibt es nur ein scheinbar offenkundig, so kreiste für Jahrhunderte die Sonne um die Erde, bis man den Irrtum entdeckte. Es darf also weiter nachgefragt werden. Mit dieser Grundskepsis schaue ich in die Welt, manchmal durchaus zum Leidwesen meiner Nächsten, mag auch sein, zum Leidwesen mancher Leser. Der Wahrheit auf die Spur zu kommen, ist nicht so einfach. Fürs schlichteLeben habe ich das dargestellt, im politischen Kontext wird es erst richtig schwierig. Jede Aussage, jedes Geschehen wird mit Deutungen verknüpft, die durchaus unterschiedlich ausfallen können. Und keineswegs bin ich sicher, hier letzte Wahrheiten zu verkünden. Diesen werden sich vielleicht später einmal die Historiker annähern. Dennoch gestatte ich mir hier den Versuch einer Interpretation des Zeitgeschehens im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Das ist notwendig, wenn es um pazifistische Positionen unter den Bedingungen der Gegenwart gehen soll. Dabei hoffe ich, dass man mir nicht vorschnell vorwirft, Putins Propagandist zu sein oder Antiamerikanismus zu fördern.


In dem Widerstreit der beiden Optionen ist mir unabdingbar wichtig, anzuerkennen, dass beide Seiten den Frieden wollen. Lassen wir hier mal die Ausreißer, die es in beiden Lagern gibt, draußen, mit ihnen beschäftige ich mich hier nicht. Aber ebenso, wie zu Recht harte Fragen an Pazifisten gestellt werden, muss sich die militärische Option diese ebenfalls gefallen lassen.


Manche meiner Gedanken werden vielleicht auf Unwillen und Widerstand treffen, wenn ich insbesondere Fehler des Westens beklage und Friedensbemühungen und dahingehende Verhaltensüberprüfungen oder -veränderungen von unserer Seite einfordere. Liegt doch klar auf der Hand, dass die Ukraine von Putins Truppen unter Bruch des Völkerrechts angegriffen wurde. Warum ich zu dieser Schuld nur wenig sage: Davon ist überall zu lesen. Über sämtliche Medien sind wir zutreffend entsprechend informiert. Was würde es helfen, all dieses zu wiederholen. Ein Pazifist bemüht sich darum, Fronten aufzuweichen statt zu ihrer Verhärtung beizutragen. Eine friedensfördernde Wirkung haben Schuldzuweisungen nicht, eher dasGegenteil, wir bestätigen lediglich unsere eigene Moralität. Im Konfliktfall ist das Anprangern der Fehler der anderen Seite völlig nutzlos. Das gilt für schlichte zwischenmenschliche Verhältnisse wie für die große Politik. Wenn wir es allein bei Vorwürfen und Forderungen belassen und nicht bereit sind, eigene Fehler zu betrachten und zu benennen, gibt es keine Chance.









Ist der Mensch friedensfähig?


Die erste zu klärende Frage ist, ob der Mensch aus anthropologischer Sicht überhaupt in der Lage ist, dauerhaften Frieden zu halten, oder ob er nicht von Natur aus nur egoistisch, grausam und gewaltbereit ist. Im letzten Fall wären Überlegungen zu einer Welt ohne Krieg wohl reine fruchtlose Gedankenspiele. Diese Frage zu klären ist wichtig, weil man ethisch und moralisch vom Menschen nichts erwarten oder verlangen kann, was er auf Grund seiner Natur nun mal zu leisten nicht im Stande ist.


Ein kurzer Blick in die Geschichte könnte schnell zu einer pessimistischen Antwort verleiten. Und wer den Menschen zur Gewalt verdammt sieht, befindet sich in guter Gesellschaft großer Denker. Auch die wissenschaftlichen Arbeiten der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts schienen diese Sicht zu belegen. Wer aber den Menschen für grundsätzlich gut geschaffen hält, findet ebenfalls namhafte Fürsprecher. Und neuere Forschungen zeigen, dass Kooperation und Altruismus im Menschen tief verwurzelt sind.1


Der Philosoph Markus Gabriel behauptet, eine der wesentlichen Eigenschaften des Menschen als prosoziales Wesen sei die ständige Suche nach moralischem Fortschritt. Diesen beschreibt er als „eine gesellschaftlich unterstützte, umfassende Anerkennung moralischer Tatsachen, die bisher von relevanten politischen Kräften ignoriert, unterdrückt oder geleugnet werden.“ Als Standardbeispiel eines solchen Vorankommens benennt er die Abschaffung der Sklaverei.2 Eine zuversichtliche Sicht auf den Menschen und das, wozu er fähig ist.


Ohne sich auf den Streit einzulassen, ob der Mensch nun eher zum Guten oder zum Bösen geneigt sei, regte der Moraltheologe Eberhard Schockenhoff, verstorben 2020, an, nach den „historisch-sozialen und soziokulturellen Bedingungen zu fragen, unter denen die natürlichen Dispositionen zur Friedfertigkeit, die mit einer Hinneigung zum Bösen im Wettstreit liegen, auf lange Sicht die Oberhand gewinnen können.“3 Da könnte ein zweiter Blick in die Geschichte und auf die in ihr lebenden Menschen Aufschluss geben. Dann ist zu sehen, dass moderne, gut erzogene, leidlich gebildete, sozial und demokratisch eingeübte Menschen sich eben nicht mehr die Köpfe einschlagen, sondern einen Streit gewaltfrei zu bereinigen versuchen und notfalls von einem Gericht entscheiden lassen. Und dass auch eigentlich der Impuls, brachial vorzugehen, nur noch bei wenigen durchbricht. Kurzum, dass ein kultivierter und zivilisierter Mensch sich grundsätzlich auch dem entsprechend verhalten möchte, weil er sich sonst nicht wohl in seiner Gemeinschaft und seiner Haut fühlt. Jedenfalls in diesem zivilisatorischen Lernprozess ist Fortschritt möglich. Damit sind die Bedingungen der Entwicklung friedensfördernder Eigenschaften bereits umrissen.


Aber ein solcher gradlinig und bruchlos verlaufender Prozess ist aufs Ganze gesehen keineswegs gesichert, und die Zeit läuft uns davon. Zu neuen Einsichten könnte da die Erkenntnis führen, in welche Maßlosigkeit die kriegerische Vernichtungs-maschine gerade anwächst. Die Kosten dieses Rüstungsapparates, erst recht die Kosten eines zukünftigen Krieges sind untragbar. Siegmund Freud in einem Brief an Albert Einstein: „Wie lange müssen wir nun warten, bis auch die anderen Pazifisten werden? Es ist nicht zu sagen, aber vielleicht ist es keine utopische Hoffnung, dass der Einfluss dieser beiden Momente, der kulturellen Einstellung und der berechtigten Angst vor den Wirkungen eines Zukunftskrieges, dem Kriegführen in absehbarer Zeit ein Ende setzen wird.“4 Furcht und Sorge sind bedeutende positive Triebkräfte menschlicher Lebensäußerungen, gehören also auch zu den anthropologischen Voraussetzungen unseres Handelns und Denkens. Diese Kräfte, so dürfen wir begründet hoffen, können neben der kulturellen und zivilisatorischen Entwicklung eine nachhaltige nichtmilitärische Friedensordnung fördern, auch wenn der Mensch vielleicht genetisch immer noch zum Knüppel neigt.





1 Ausführlich dazu Andreas von Westphalen, Die Wiederentdeckung des Menschen, Westend 2019


2 Markus Gabriel, Gutes tun – Wie der Kapitalismus die Demokratie retten kann, Ullstein 2024, S. 212 f


3 Eberhard Schockenhoff, Kein Ende der Gewalt, - Friedensethik für eine globalisierte Welt, Herder 2018, S. 517


4 Zitiert nach E. Schockenhoff, Kein Ende der Gewalt, S. 537









Versuche zur Zähmung und Ächtung des Krieges


Der Mensch ist also nicht nur böse, er ist ebenso zum Guten fähig. Er kann Krieg führen und Frieden stiften. Große Anstrengungen hat er in der Geschichte unternommen, ein friedlicheres Miteinander der Völker und Nationen zu erreichen. Seit Streit, Kampf und Krieg in der Welt sind, gab es auch Bestrebungen, Frieden herzustellen. Sicher bisweilen mit untauglichen Mitteln, wenn einem feindlich gesonnenen Gott Opfer dargebracht wurden, ihn gnädig zu stimmen.


In der Antike war es selbstverständliches Denken, Kriege zu führen. Ob es um die Ausdehnung des Territoriums eines Staates oder seine Selbstbehauptung gegenüber Angreifern ging, in Frage gestellt wurde seine Berechtigung kaum. Schrieb man ihm überdies noch zu, die Vortrefflichkeit seiner Bürger in besonderer Weise zu fördern. Gleichwohl wurden durchaus auch schon damals Überlegungen dazu angestellt, unter welchen Bedingungen ein Krieg als gerechtfertigt oder notwendig angesehen werden konnte. Aus dem Umkehrschluss ergab sich, wann er ethisch nicht vertretbar war.


Die Lehre vom Gerechten Krieg


Nach griechischen Vorläufern setzte sich Cicero eingehend mit der Frage nach dem Gerechten Krieg, auseinander. Er prägte diesen Begriff (bellum iustum), der bis heute in Gebrauch ist. Im 5. Jahrhundert begann er sich im kirchlichen Kontext zu einer detaillierten Theorie zu entwickeln. Über die Zeiten weiter-gedacht gelten heute im Wesentlichen folgende Kriterien, die zu einer Kriegsführung berechtigen:


1. Ein gerechter Grund (iustitia causa): Wenn z.B. ein Land den Weltfrieden bedroht oder in einem Land schwere Verbrechen gegen die Menschlichkeit wie ein Völkermord verübt werden.


2. Eine gerechte Absicht (recta intentio): Etwa den Frieden wieder herzustellen oder das Unrecht zu beseitigen. Krieg darf nicht aus anderen Eigeninteressen geführt werden.


3. letztes Mittel (ultima ratio): Wenn alle friedlichen Mittel incl. diplomatischer Bemühungen ausgeschöpft, aber nicht erfolgreich waren.


4. Verhältnismäßigkeit der Mittel (proportionalitas): Was durch den Krieg zerstört wird, darf nicht größer sein, als das, was es zu schützen gilt. Krieg darf dabei nur mit Mitteln geführt werden, die nicht selber mehr Unrecht schaffen.


5. Eine begründete Hoffnung auf Erfolg (iustus finis): Die Gewaltanwendung muss mit großer Wahrscheinlichkeit zum Erfolg führen. Zusätzliches unnötiges Leid soll vermieden werden.


6. Eine legitime Autorität (legitima auctoritas): Nach derzeit geltendem Völkerrecht ist der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen das Gremium, das (zunächst) entscheidet, ob ein Militäreinsatz durchgeführt wird.


Bereits ein erster Blick auf diese Regeln lässt erkennen, dass es nicht um die Legitimierung beliebiger Kriegsabenteuer oder imperialer Gelüste geht, sondern um ein ernsthaftes Bemühen, einen Krieg nicht zum Ausbruch kommen zu lassen oder ihn rechtzeitig zu beenden. Wer in Erwägung zieht, einen Krieg zu führen, muss sich diesen strengen Kriterien, die alle erfüllt seinmüssen, stellen. Die Kompensation einer nicht eingehaltenen Bedingung mit der Übererfüllung anderer ist nicht möglich.5


Man möchte erwarten, dass die hier verfassten Regeln die Welt friedlicher machen würden. Das Problem ist: Wer Krieg will, hält sich nicht daran, sofern ihm hinreichend Soldaten und Waffen zur Verfügung stehen. Bis heute verkaufen alle Beteiligten ihrem Volk die eigenen Kriege mit scheinbar überzeugenden und gegenseitig spiegelbildlichen Argumenten als gerecht und notwendig. Aus einer unbestreitbar völkerrechtswidrigen Aggression wird aufgezwungene Notwehr.6 Von den Kirchenkanzeln aller Kriegsparteien wurde der Kampf als moralische Pflicht zur Rettung vor dem Bösen verkündet, Bischöfe blieben gegenüber päpstlichen Friedensmahnungen taub. Stets fanden sich Intellektuelle, die Rechtfertigungsstrategien entwickelten und die Aggression mit scheinbarem Sinn unterfütterten. Nur beispielhaft im Ersten Weltkrieg der Soziologe und Nationalökonom Max Weber: „Man stirbt daheim an etwas, aber draußen auf dem Schlachtfeld für etwas.“7 Die sich bedroht fühlende Bevölkerung rückt zusammen, ist gern eines Sinnes, weil das stark macht. Aber das hat seinen Preis. Die Verstrickung des Menschen im einförmigen Denken seiner Gruppe macht ihn blind für komplexe Zusammenhänge und lässt das eigene Handeln stets als moralisch einwandfrei und in der gegebenen Situation vielleicht als Überschreitung gewisser Regeln aber jedenfalls unabdingbar notwendig erscheinen. Da darf erinnert werden an den völkerrechtswidrigen, im Westen damals aber weitgehend als erforderlich empfundenen Irakkrieg, den G.W. Bush 2003 entfesselte. Diesem fielen Hunderttausende Iraker und fast 4500 US-Soldaten zum Opfer. Klüger ist man erst später.


Nach alledem darf die Lehre vom Gerechten Krieg als gescheitert angesehen werden. Auf Grund der Erfahrungen, die aus dem Ersten Weltkrieg gezogen wurden, begann auch die Staatengemeinschaft, die Theorie des Gerechten Krieges aufzugeben.8 Es wurde nicht mehr gefragt, wie gerecht oder ungerecht ein Krieg ist, sondern wie er in Zukunft zu verhindern sein wird. Im Völkerrecht bahnte sich ein revolutionärer Umbruch an.


Die Bemühungen des Völkerbunds


Nach den von Kants Schrift Zum ewigen Frieden inspirierten Vorstellungen suchte man nach Wegen zur Achtung territorialer Integrität und friedlichen Konfliktbeilegung. Als Ergebnis der Pariser Friedenskonferenz nach dem Ersten Weltkrieg entstand der Völkerbund, der 1920 seine Arbeit aufnahm. 63 Staaten traten ihm bei. Seine wichtigsten Aufgaben waren die Sicherung des Weltfriedens, die schiedsgerichtliche Beilegung internationaler Konflikte zwischen Staaten, internationale Abrüstung und Rüstungskontrolle sowie die Unterstützung humanitärer und sozialer Initiativen. Viele Ideen und Vorstellungen der Friedensbewegungen flossen in die neuen Regeln ein. Die Satzung des Völkerbunds schrieb ein weitreichendes Kriegsverbot fest, das begründet war auf einer Garantie des freien Selbstbestimmungsrechts der Völker, einer Verpflichtung zur friedlichen Streitbeilegung unter den Konföderationsmitgliedern und durch die Beistandszusage im Falle eines Angriffs von außen. Damit erfuhr auch der Grundsatz der Souveränität einzelner Nationalstaaten eine Einschränkung, in deren Ermessen bis dahin eine Kriegserklärung stand. Der Sinn dieses Vertragswerks bestand wesentlich darin, den Krieg als solchen zu ächten und als ein internationales Verbrechen gegen die Staatengemeinschaft zu brandmarken.9 Damit war die Lehre vom Gerechten Krieg auch völkerrechtlich ad acta gelegt.


Der Völkerbund scheiterte. Es fehlte ihm an Durchsetzungskraft, Sanktionen umzusetzen und effektiv auf Aggressionen und politische Krisen zu reagieren. Von Beginn an besaß er keine eigene Sanktionsgewalt oder Durchsetzungskompetenz gegenüber seinen einzelnen Mitgliedsstaaten. In der Satzung vorgesehene kriegsverhindernde Maßnahmen konnten nur ergriffen werden, wenn sie einstimmig beschlossen wurden. Kam keine Einstimmigkeit zustande, galt am Schluss wieder das Recht des Stärkeren.


Nach dem Zweiten Weltkrieg verlor der Völkerbund seine Bedeutung. 1946 beschlossen seine verbliebenen Mitglieder die sofortige Selbstauflösung. Die Mandate und Aufgaben fielen an die zuvor 1945 gegründeten Vereinten Nationen (UNO), welche seitdem als Nachfolger des Völkerbundes gelten.


Das Friedensvölkerrecht der Vereinten Nationen


Die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs führte im Rahmen der Gründung der Vereinten Nationen zu einer noch eindeutigeren Festlegung im Sinne einer umfassenden Ächtung des Krieges und des Verbots der Anwendung militärischer Gewalt. Ihre Charta, eine Art Weltverfassung, bildet die Grundlage einer neuen Völkerrechtsordnung, die nicht nur Krieg und Gewalt aus den internationalen Beziehungen verbannen soll. Vielmehr wurden der Organisation in den nunmehr sieben Jahrzehnten ihres Bestehens zahlreiche weitere Zuständigkeiten und Funktionen von der Wahrung der Menschenrechte über die soziale und ökonomische Entwicklung bis hin zum Schutz von Umwelt und Klima übertragen. Längst stehen dabei auch nicht mehr nur die Staaten, sondern zunehmend das Individuum und die Grundbedingungen menschlicher Sicherheit im Mittelpunkt ihrer Arbeit.


Nach der Charta der Vereinten Nationen ist militärische Gewalt nur noch unter zwei Ausnahmen zulässig: nämlich die Beteiligung an humanitären Interventionen unter dem Mandat der UNO und die Selbstverteidigung eines Staates gegen einen bewaffneten Angriff. Schon die Androhung von Gewalt ist verboten. Die Völkergemeinschaft versprach feierlich, Interessengegensätze zwischen den Nationen nicht mehr mit kriegerischen Mitteln auszutragen. Und das dürfte nicht nur vordergründig taktisch gemeint gewesen sein, es entsprach der Friedenssehnsucht, die sowohl auf Seiten der Siegermächte als auch unter den Besiegten weit verbreitet war.10 Neben der Charta der Vereinten Nationen gelten das Haager Recht11 und die Genfer Abkommen12 als Grundpfeiler des humanitären Völkerrechts.


In ihrer klassischen und bekanntesten Form bestehen UN-Missionen aus unbewaffneten Militärbeobachtern oder leichtbewaffneten Truppenverbänden, die unter Wahrung strikter Neutralität eingesetzt werden, um die Einhaltung eines Waffenstillstands bzw. Friedensvertrags zu überwachen. Zwischen 1948 und 1988 führten die Vereinten Nationen 13 solcher Friedensmissionen durch, vor allem in Afrika (zum Beispiel im Kongo), Asien (zum Beispiel im Kaschmirtal) und dem Nahen Osten (Palästina/Sinai), aber auch in Europa (Zypern). Sie trugen damit maßgeblich zur Kontrolle der Konflikte bei, allerdings oft um den Preis jahrzehntelanger Einsatzdauer. Nach dem Ende des Ost-West-Konflikts stieg die Zahl der UN-Friedensmissionen sprunghaft an, allein zwischen 1988 und 1992 wurden mehr Operationen begonnen als in den ersten 45 Jahren seit Gründung der UNO. Die Gesamtzahl der Missionen beläuft sich seither auf insgesamt 69. Im Mai 2015 sind in 16 UN-geführten Friedensoperationen mehr als 125.000 militärische und zivile Friedensschützer im Einsatz. Vor allem aber veränderte sich die Qualität der Einsätze. Die frühen Missionen waren überwiegend als Puffer zwischen den regulären Armeen von Staaten eingesetzt. Doch seit mehr als zwei Jahrzehnten müssen die Blauhelme vor allem die Folgen von innerstaatlichen Auseinandersetzungen wie Bürgerkriegen, Vertreibungen und großflächigen Menschenrechtsverletzungen bis hin zum Völkermord bewältigen. Die Intensität dieser innerstaatlichen Konflikte und der Grad der Zerstörung staatlicher, sozialer und wirtschaftlicher Strukturen in den betroffenen Ländern verlangte militärisch robustere Mandate, auf deren Grundlage UN-Soldaten gegebenenfalls auch mit Waffengewalt gegen Friedensstörer vorgehen dürfen. Zudem mussten die Friedensmissionen auch um zivile, polizeiliche oder administrative Funktionen erweitert werden. Bei dieser Friedenskonsolidierung (postconflict peacebuilding) geht es um nicht weniger als den Wiederaufbau ganzer Staaten und Gemeinwesen. An den Beispielen Bosnien-Herzegowina und Kosovo zeigt sich, wie schwierig sich diese Aufgaben gestalten. Die Gesamtbilanz der Friedensmissionen fällt durchaus positiv aus. Es gab jedoch auch schlimme Fehlschläge. Beispiele des Scheiterns sind die Somalia-Mission (1992–94) und die furchtbaren Fehlschläge von Ruanda (1994) und Srebrenica (1995), wo unter den Augen der Blauhelme zahllose Menschen Völkermorden zum Opfer fielen.


Vor allem die westlichen Industriestaaten konzentrieren sich, um handlungsfähiger zu werden, zunehmend auf Missionen im Rahmen von NATO oder EU, womit sie allerdings die Autorität der UNO untergraben.


Ursprünglich war im Interesse der Friedenssicherung im Bedarfsfall ein deutlich kraftvolleres Auftreten der UNO vorgesehen. Kapitel VII der Charta sieht vor, dass die Mitgliedstaaten den Vereinten Nationen auf der Grundlage von Sonderabkommen Streitkräfte zur Verfügung stellen sollen (Art. 43). Hierzu kam es allerdings nie, weil die Staaten die Verfügungsgewalt über ihre Truppen nicht aus der Hand geben wollten.


In seinem großen Entwurf der Friedenssicherung ist das Vertragswerk der Vereinten Nationen nicht in der Lage zu halten, was es bezweckt. Wie schon beim Völkerbund ist die Gestaltungsmacht der UNO durch staatliche Eigeninteressen und Souveränitätsansprüche beschränkt. Die Problematik des Vetorechts einer der fünf Großmächte im Sicherheitsrat ist bekannt. Wenn vitale Interessen seiner Mitglieder betroffen sind, kommt es statt zu wirksamen Maßnahmen allenfalls zu Formelkompromissen. Große Reformschritte, die zu neuen institutionellen Zuschnitten und veränderten Entscheidungsverfahren geführt hätten, sind trotz der offenliegenden Konstruktionsfehler unterblieben. Insgesamt ist das Beharren der Staaten auf ihren Rechten und Privilegien größer als ihr Interesse, eine durchsetzungsfä-hige Organisation zu schaffen. „In völkerrechtlicher Hinsicht war es ein epochaler Fortschritt, dass sich die internationale Staatengemeinschaft nach dem Zweiten Weltkrieg auf ein umfassendes Gewaltverbot verständigen konnte, das die Wiederholung einer derartigen globalen kriegerischen Auseinandersetzung verhindern sollte. Der Traum, dass der Krieg durch eine fortschreitende völkerrechtliche Regulierung seine Schrecken verlieren könnte, bleibt jedoch allen völkerrechtlichen Deklarationen zum Trotz uneingelöst.“13


Humanitäre Interventionen und


das Prinzip der Schutzverantwortung


Die Schutzverantwortung (responsibility to protect, R2P) ist ein auf Initiative der Vereinten Nationen nach 2000 entwickeltes Konzept der internationalen Politik und des Völkerrechts, gedacht zum Schutze des Menschen vor schweren Menschenrechtsverletzungen und Brüchen des humanitären Völkerrechts. Auch wenn gesehen wurde, dass Kriege grundsätzlich verboten sind, mochte man die Augen nicht davor verschließen, dass es massivste Menschenrechtsverletzungen, Völkermord, ethnische Säuberungen gab, ohne dass dem Treiben ein Ende gesetzt wurde. Dieses Thema muss Pazifisten besonders herausfordern.


Die Idee der Schutzverantwortung ist dem Konzept völkerrechtlicher Regelungen angenähert. Internationale Gemeinschaften sollten dazu bewegt werden, bei massiven Menschenrechtsverletzungen einzugreifen, insbesondere dann, wenn Staaten selbst nicht bereit oder in der Lage sind, ihre Bevölkerung zu schützen.14 Im Umkehrschluss ergibt sich daraus die Verpflichtung eines jeden Staates, für die Sicherheit seiner Bürger zu sorgen. Ist er dazu nicht willens oder in der Lage, büßt er an Souveränität ein, weil nunmehr ein UN-geschützter Eingriff von außen zur Wiederherstellung der Sicherheit in Betracht kommt. Damit wird die staatliche Souveränität mit der Verpflichtung zur Förderung des Gemeinwohls verknüpft. Die Idee der Schutzverantwortung als verpflichtende Aufgabe der Weltgemeinschaft trat nach dem Völkermord in Ruanda, dem innerhalb weniger Wochen 800.000 Menschen (75 Prozent der TutsiMinderheit) zum Opfer fielen, wieder intensiver in den Blick.


Nach den Regeln der R2P geht es jetzt nicht mehr um Kriterien, bei deren Vorliegen etwa Krieg geführt werden darf, sondern um die Frage, wann ein Staat oder eine Staatengemeinschaft verpflichtet ist, notfalls mit militärischen Mitteln einzugreifen.15 Folgerichtig wird der Begriff ‚Krieg‘ vermieden, stattdessen wird vom ‚Einsatz militärischer Gewalt‘ oder ‚Anwendung von Zwang‘ gesprochen.


„Der unterstützende Einsatz militärischer Gewalt erfordert zunächst eine ernsthafte Bedrohung der Bevölkerung, die bereits bei Hungersnöten oder Naturkatastrophen, aber ebenso beim Andauern systematischer Menschenrechtsverletzungen gegeben sein kann, die durch staatliche Stellen nicht unterbunden werden. Des Weiteren ist die Schutzverantwortung auf humanitär motivierte Interventionen begrenzt, und die dazu nötigen militärischen Maßnahmen dürfen erst als ultima ratio nach Ausschöpfung aller nichtmilitärischer Mittel und intensiver diplomatischer Bemühungen ergriffen werden. Hinsichtlich des Umfangs, ihrer Dauer und Intensität sind sie auf das erforderliche Minimum zu reduzieren, und die Opferzahl darf durch den Militäreinsatz nicht unverhältnismäßig hoch sein.“16 Diese Kriterien, das ist leicht zu erkennen, sind wiederum den klassischen Prinzipien nachgebildet, die in der früheren Lehre vom Gerechten Krieg den Einsatz kriegerischer Gewalt zur Abwehr eines Unrechts legitimieren sollte.


Die Ähnlichkeit begründet indessen wieder den Verdacht, dass es diesen Regeln nicht viel besser gehen könnte, als denen zum Gerechten Krieg. Innerhalb der Friedensethik wird der Vergleich mit einem Trojanischen Pferd gezogen, unter dessen Tarnung sich eine Rückkehr zur früheren Lehre vom Gerechten Krieg vollziehe. Eberhard Schockenhoff listet weitere Bedenken auf: „Vor allem Entwicklungsländer sehen in ihr die Gefahr, dass westliche Staaten, also die ehemaligen Kolonialstaaten, unter dem Vorwand der Schutzverantwortung ihre Einflussmöglichkeiten ausdehnen. Angesichts der Übernahme der Kriterien des Gerechten Krieges durch die Denkfigur der R2P lässt sich fragen, ob diese nicht zu einer Remilitarisierung der außenpolitischen Beziehungen oder zu einer allzu leichtfertigen Legitimierung militärischer Interventionen führe.“ Schockenhoff hält die Frage nach einer wirksamen Verhinderung des Missbrauchs für ungeklärt und stellt fest, dass dann, wenn es bislang zu humanitären Interventionen gekommen sei, dafür nicht nur die moralische Schutzverpflichtung ausschlaggebend gewesen sei. Vielmehr habe eine gemischte Motivation vorgelegen, und die Verfolgung eigener nationaler Interessen (wie im KuwaitKrieg, den die USA auch um der Ölquellen willen führten) habe den Ausschlag gegeben. Das Konzept der responsibility to protect lasse bislang verantwortliche Lösungswege kaum erkennen.17


Unsere Regelwerke, Kriege und militärische Konflikte auf moralisch vertretbare oder erforderliche zu begrenzen, versagen in der Praxis mit Regelmäßigkeit. Es ist eine weitere Aufweichung des Interventions- und Gewaltverbotes zu befürchten. Die aus dem Grundsatz der ultima ratio folgende Pflicht, alle erdenklichen Bemühungen um eine friedliche Konfliktbeilegung zu unternehmen, wird weiter in den Hintergrund treten. Zu erwarten ist, dass unter dem Vorwand des Menschenrechtsschutzes Militäroperationen Tür und Tor geöffnet werden. Je nach Interessenlage könnte das bestehende Recht auf militärisches Eingreifen geradezu als Pflicht wahrgenommen werden. Wer sich da weigert wird beschuldigt, das Elend unzähliger Menschen kaltherzig in Kauf zu nehmen. Und was verbessern solche Interventionen eigentlich? Die Einsätze in Irak und Libyen, die unter dem Etikett der Wahrnehmung internationaler Verantwortung firmierten, ließen Chaos zurück, die zuvor proklamierten Ziele wurden nicht erreicht. Und schon gar nicht brachten sie Frieden.18


KSZE und OSZE als Friedensprojekte


In den 1960er Jahren begann man, sich in großer Breite Gedanken über die Ursachen von Krieg und Gewalt zu machen sowie über die Wege zu Konfliktlösungen und Frieden. In vielen westlichen Ländern wurden Friedensforschungsinstitute gegründet. Sie forderten im Einklang mit den Friedensdokumenten der christlichen Kirchen dazu auf, nicht nur die militärische Friedenssicherung in den Blick zu nehmen, sondern ein umfassendes Rahmenkonzept zu entwickeln, das vertrauensbildende Maßnahmen zwischen den Großmächten sowie einen engen Austausch auf wirtschaftlichem, kulturellem und wissenschaftlichem Gebiet vorsieht. Der institutionelle Überbau dafür wurde in der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) gefunden, die erstmals 1973 in Helsinki zusammentrat, begleitet von einiger Skepsis auf beiden Seiten der großen Machtblöcke. Die USA hatten der Einberufung nur deshalb zugestimmt, weil sie in der Konferenz eine voraussichtlich folgenlose Veranstaltung sahen. Die europäischen Verbündeten dachten da anders. Sie erhofften sich Rückenwind für die Entspannungspolitik, die Willy Brand mit einem neuen Kurs der Öffnung gegenüber der Sowjetunion eingeleitet hatte.


Die KSZE-Schlussakte von Helsinki wurde am 1. August 1975 unterzeichnet. Sie war kein völkerrechtlicher Vertrag, sondern beinhaltete lediglich eine Selbstverpflichtung der Staaten. In ihr wurden Vereinbarungen über die Menschenrechte, die Zusammenarbeit in Wirtschaft, Wissenschaft, Technik und Umwelt, Sicherheitsfragen sowie Fragen der Zusammenarbeit in humanitären Angelegenheiten getroffen. Ziel war es, Ost und West in Europa zu einem geregelten Miteinander zu verhelfen. Für den Ostblock brachte sie die Anerkennung der Grenzen der Nachkriegsordnung und einen stärkeren wirtschaftlichen Austausch mit dem Westen. Dafür erreichte dieser Zugeständnisse bei den Menschenrechten. Nach der Konferenz galt in den Augen vieler Beobachter der Ostblock auf Grund der territorialen Festschreibung als eigentlicher Gewinner der Konferenz. Später allerdings zeigte sich, dass die Aussagen zur Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich der Gedanken-, Gewissens-, Religions- oder Überzeugungsfreiheiteine größere Wirkmacht entfalteten, als ihnen zunächst zugetraut wurde. Diese gaben den Anstoß für die Gründung zahlreicher „Helsinki-Gruppen“ in Moskau, in der Ukraine, in Litauen, Lettland, Estland und Georgien. Viele osteuropäische Dissidenten und Menschenrechtsorganisationen fanden hier Ermutigung, Inspiration und schwarz auf weiß vereinbarte Grundlagen für ihre Arbeit. Dazu zählen zum Beispiel die Bürgerrechtsbewegung in der DDR, die Charta 77 in der ČSSR, Solidarność in Polen oder Human Rights Watch, sie alle beriefen sich auf die Akte von Helsinki. Auf diese Weise trug die KSZE maßgeblich zum Ende des Ost-West-Konflikts bei.19


Einen Höhepunkt während der Ära der Entspannungspolitik bildete die Charta von Paris für ein neues Europa.20 Vom 19. bis21. November 1990 versammelten sich alle Regierungschefs der KSZE-Teilnehmerstaaten und unterzeichneten dieses Dokument. Kein völkerrechtlicher Vertrag aber eine Absichtserklärung. Das Ergebnis einer Suche danach, ob man eine neue Weltordnung mit einem künftigen Gesamteuropa brauche und wie diese gegebenenfalls aussehen solle. Die Teilnehmer stellten übereinstimmend fest, dass das Zeitalter der Konfrontation und der Teilung Europas zu Ende gegangen sei. Die Charta von Paris dokumentierte das Ende der Teilung Europas im Kalten Krieg. Zur Durchsetzung der Vereinbarungen im Einzelnen wurden neue Strukturen und Institutionen des KSZE-Prozesses für die weitere Zusammenarbeit vereinbart. Horst Teltschik, ehemaliger Berater Helmut Kohls im Bundeskanzleramt und früherer Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, schreibt dazu: „Die Pariser Charta – welch eine Vision! […] Zum ersten Mal in der Geschichte des europäischen Kontinents eröffnete sich die Chance, dass die Werte, für die wir uns seit Jahrzehnten eingesetzt hatten: Freiheit, Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Marktwirtschaft, ihren Siegeszug in Europa antreten könnten. Und das am Ende eines Jahrhunderts, das von zwei Weltkriegen mit fast hundert Millionen Toten geprägt wurde und durch die Unmenschlichkeit der faschistischen und kommunistischen Gewaltherrschaft so viel Elend, Tränen, Blut und Tod erleben musste. Eine solche Chance hatte es in der Geschichte des euro-asiatischen Kontinents noch nie gegeben!“21


Sie wurde vertan. Die historischen Momente wurden nicht genutzt. Das Fenster der Möglichkeiten wurde verpasst. Horst Teltschik warnt vor Schuldzuweisungen und einfachen Antworten. Auf beiden Seiten gab es „Stimmen, denen es schwerfiel, das Denken des Kalten Krieges abzulegen. Doch es gab auch starke Kräfte, die eine stabile gesamteuropäische Sicherheitsordnung ernsthaft anstrebten.“ Auch im politischen Bereich herrsche oft etwas zutiefst Menschliches: „Die schlichte Überforderung durch das enorme Tempo, mit dem die Weltgeschichte voranschreitet. Es gehört zu den Grunderfahrungen der Politik, dass sich Regierungen, Administrationen und Parlamente sehr schnell überfordert fühlen und tatsächlich auch sind, je größer die Anzahl der Probleme ist, mit denen sie sich mehr oder weniger zur gleichen Zeit befassen müssen und die sie lösen sollen.“22 Allein der Vollzug der Deutschen Einheit konfrontierte die beteiligten Regierungen mit einer Vielzahl von Problemen. Die Mitgliedsstaaten der EG mussten sich mit weitreichenden Entscheidungen befassen wie etwa die Vollendung des Binnenmarktes, der Schaffung einer gemeinsamen Währung und der Bildung einer Politischen Union, die 1992 vertraglich vereinbart wurde. Der Euro wurde 1999 eingeführt.


Weitere Herausforderungen ohne geschichtliches Beispiel: Das System der Sowjetunion und der Warschauer Pakt brachen innerhalb kürzester Zeit in sich zusammen. Nach der Diktatur sollte die Demokratie eingeführt werden, ohne Demokraten. Wie sollte das gehen nach jahrzehntelanger kommunistischer Herrschaft und jahrhundertelangem autokratischen Zarentum? Nach der Planwirtschaft sollte eine wirtschaftliche Liberalisierung erfolgen, aber wie schafft man das ohne ausgebildete Fachleute? Zwar wurden Wirtschaftsexperten insbesondere aus den USA um Hilfe gebeten. Mit ihren unterschiedlichen Akzenten und Ratschlägen trugen sie indessen oft mehr zur Verwirrung als zur Lösung der Probleme bei.23 Deutschland hat versucht, mit viel Geld zu helfen, in welche Kanäle das allerdings floss ist kaum noch nachzuvollziehen. Die, denen es gelang, die Geschäfte an sich zu reißen, stiegen zu mächtigen Oligarchen auf.


In diesem Großklima auch noch eine tragfähige Entspannungspolitik hinzubekommen, wäre eine Leistung historischen Ausmaßes gewesen. Das Projekt misslang. Sehr viel einfacher ist es nun, dieses Scheitern in einfache Geschichten zu verpacken:


Nach der ersten Erzählung ist Russland per se eine aggressive Macht, die nach kurzem Rückzug nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion sofort damit begonnen habe, an der Wiederherstellung der alten Machtposition zu arbeiten. Alle großzügigen Kooperationsziele habe Russland ins Leere laufen lassen, da es kein Interesse an friedlicher Zusammenarbeit gehabt, sondern den Westen als Konkurrenten und den postsowjetischen Raum weiter als seine imperiale Einflussspäre betrachtet habe. Der Westen habe sich im Umgang mit Russland nichts vorzuwerfen, außer vielleicht, dass er zu lange zu nachgiebig agiert habe. Das ist die Position der militärischen Option.


In der zweiten Erzählung wird Russland als unschuldiges und anfänglich auch wehrloses Opfer einer skrupellosen machtpolitischen Expansion des Westens dargestellt. Dieser habe durch die NATO-Osterweiterung seine 1990 gemachten Versprechen gebrochen und sich damit ins Unrecht gesetzt. Russische Politik habe in seinen Handlungen allein auf westliche Aggressionen reagiert.


Beide Sichtweisen, so schreibt Teltschik, seien falsch und würden der komplexen Realität nicht gerecht. Tatsache aber bleibe, „dass es nach dem verpassten „window of opportunity“ von 1990/1991 nicht gelang, Russland in die westliche Sicherheitsordnung einzubinden.“ Teilweise habe es auch schlicht an Rücksichtnahme und Verständnis im gegenseitigen Umgang gefehlt.24


Im Jahr 1995 wurde beschlossen, die KSZE in eine Organisation umzuwandeln, die seither als Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) fortgeführt wird. Die zunehmende Entfremdung zwischen Russland und den westlichen Staaten belastete die Arbeit immer mehr, bis sie mit dem Angriff auf die Ukraine zum Erliegen kam. Seither geht es in diesem Gremium mehr um die Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und die Unterstützung der Ukraine. Russland gehört der OSZE zwar formell noch an, beteiligt sich aber nicht mehr an den Gesprächen.


Am Ende sind alle diese übernationalen Versuche in ihrem wesentlichen Ansatz, Kriege aus der Welt zu verbannen, gescheitert. Viele schließen daraus, die Menschheit werde dieses Ziel nie erreichen, also suchen sie neue Zuflucht in Rüstung und Wehrfähigkeit. Das wäre in der Tat die Konsequenz dieser Sicht: die militärische Option. Und die will durchaus nicht den Krieg.





5 Peter Mayer, Die Lehre vom gerechten Krieg – obsolet oder unverzichtbar? S. 6 ff.


https://www.uni-bremen.de/fileadmin/user_upload/fachbereiche/-fb8/fb8_iniis_upload/Aktuelles/InIIS_Arbeitspapiere/InIIS-AP_05-31_Mayer_GerechterKrieg.pdf


6 Z.B. der deutsche Angriff auf das neutrale Belgien 1914 und Putins Überfall auf die Ukraine 2022.


7 Max Weber zitiert nach E. Schockenhoff, Kein Ende der Gewalt S. 296. Erich Maria Remarque hätte Weber etwas entgegnen können.


8 E. Schockenhoff, Kein Ende der Gewalt S. 267 ff


9 E Schockenhoff, Kein Ende der Gewalt S. 321


10 E. Schockenhoff, Kein Ende der Gewalt S. 66


11 Das Haager Recht regelt die Mittel und Methoden legitimer Gewaltanwendung.


12 Das 1. Genfer Abkommen regelt die Behandlung Verwundeter im Feld, das 2. zur See, das 3. die Behandlung Kriegsgefangener, das 4. den Schutz der Zivilbevölkerung. Daneben gibt es verschiedene Zusatzprotokolle.


13 E. Schockenhoff, Kein Ende der Gewalt S. 331


14 Dieses Konzept meint nicht eine mögliche Verteidigung im Falle eines Angriffskriegs. Das Recht der Selbstverteidigung und das Recht, einem angegriffenen Staat militärisch zu helfen, ist nämlich bereits in der Charta der Vereinten Nationen verankert.


15 Einen guten Überblick bietet Wikipedia, Schutzverantwortung https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzverantwortung#:~:text=Die-%20Schutzverantwortung%20(auch%20Verantwortung%20zum-,und%20Br%C3%BCchen%20des%20humanit%C3%A4ren%20V-%C3%B6lkerrechts.


16 Eberhard Schockenhoff, Responsibility to Protect - Eine völkerrechtliche Denkfigur zwischen Gewaltlegitimation und humanitärer Verantwortung S. 4https://www.ekiba.de/media/download/variant/90632/jahresempfang_fuer_die_juristen_in_ka_responsibility_to_protect.pdf


17 E. Schockenhoff, Responsibility to Protect, S. 6


18 Jan van Aken, Prinzip und Wirklichkeit der Schutzverantwortunghttps://zeitschrift-luxemburg.de/artikel/debatte-responsibility-to-protect/


19 Wikipedia, Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, https://de.wikipedia.org/wiki/Konferenz_%C3%BCber_Sicherheit_und_Zusammenarbeit_in_Europa


20 Die Charta von Paris im Volltext: https://www.bundestag.de/resource/blob/189558/21543d1184c1f627412a3426e86a97cd/chartadata.pdf


21 Horst Teltschik, Russisches Roulette – vom Kalten Krieg zum Kalten Frieden, C.H. Beck 2019 S. 60


22 A.a.O. S. 64 f


23 H. Teltschik, Russisches Roulette S. 72 f


24 H. Teltschik, Russisches Roulette S. 89




OEBPS/images/cover.jpg
Willibald B6hm

Pazifismus als Option

Ein Versuch unter den
Bedingungen der Gegenwart





OEBPS/nav.xhtml




		Widmung



		Inhaltsverzeichnis



		Vorwort



		Ist der Mensch friedensfähig?



		Versuche zur Zähmung und Ächtung des Krieges

		Die Lehre vom Gerechten Krieg



		Die Bemühungen des Völkerbunds



		Das Friedensvölkerrecht der Vereinten Nationen



		Humanitäre Interventionen und das Prinzip derSchutzverantwortung



		KSZE und OSZE als Friedensprojekte







		Kriegsvermeidung durch Abschreckung



		Internationale Friedensbewegung



		Christliche Friedensethik

		Jesuanische Feindesliebe



		Die politische Dimension der Bergpredigt



		Verantwortungsethik contra Gesinnungsethik



		Das Konzept des Gerechten Friedens







		Chancen einer pazifistischen Haltung

		Präventive Wirkungen



		Der Fall einer Annexion



		Der Fall einer autoritären Entwicklung im eigenen Land







		Gegenwärtige Situation

		Pazifismus unter Druck



		Mängel bei der demokratischen Willensbildung

		Eingeengter Diskurs



		Eingeschränkte Erfassung der Wirklichkeit



		Neue Hoheitsgläubigkeit







		Ist die Entspannungspolitik gescheitert?



		Was Kriegszeiten prägt







		Was wir verteidigen



		Wehrpflicht und Menschenwürde



		Pazifismus unter den Bedingungen der Gegenwart

		Neue Aufrüstung



		Gefährlicher Kostendruck



		Neue Feindbilder



		Die Gefahr einer atomaren Eskalation



		Pazifistische Haltung im Ukrainekrieg

		Frieden gegen Gerechtigkeit



		Solidarität mit der Ukraine



		Waffenlieferungen



		Verhandlungen und neue Entspannungspolitik







		Humanitäre Einsätze







		Militärische Befreiung vom Nationalsozialismus



		Was bleibt vom Pazifismus



		Friedensethik im Alltag



		Kleine Ermutigung



		Fazit



		Zitate



		Impressum









Page List





		v



		vi



		vii



		1



		2



		3



		4



		5



		6



		7



		8



		9



		10



		11



		12



		13



		14



		15



		16



		17



		18



		19



		20



		21



		22



		23



		24



		25



		26



		27



		28



		29



		30



		31



		32



		33



		34



		35



		36



		37



		38



		39



		40



		41



		42



		43



		44



		45



		46



		47



		48



		49



		50



		51



		52



		53



		54



		55



		56



		57



		58



		59



		60



		61



		62



		63



		64



		65



		66



		67



		68



		69



		70



		71



		72



		73



		74



		75



		76



		77



		78



		79



		80



		81



		82



		83



		84



		85



		86



		87



		88



		89



		90



		91



		92



		93



		94



		95



		96



		97



		98



		99



		100



		101



		102



		103



		104



		105



		106



		107



		108



		109



		110



		111



		112



		113



		114



		115



		116



		117



		118



		119



		120



		121



		122



		123



		124



		125



		126



		127



		128



		129



		130



		131



		132



		133



		134



		135



		136



		137



		138



		139



		140



		141



		142



		143



		144



		145



		146



		147



		148



		149



		150



		151



		152



		153



		154



		155



		156



		157



		158



		159



		160



		161



		162



		163



		164



		165



		166



		167



		168



		169



		170



		171



		172



		173



		174



		175



		176



		177



		178



		179



		180



		181



		182



		183



		184



		185



		186



		187



		188



		189



		190



		191



		192



		193



		194



		195



		196



		197



		198



		199



		200



		201



		202



		203



		204



		205



		206



		207



		208



		209



		210



		211



		212



		213



		214



		215



		216



		217



		218



		219



		220



		221



		222



		223



		224



		225



		226



		227



		228



		229



		230



		231



		232



		233



		234



		235



		236



		237



		238



		239



		240



		241



		242



		243



		244



		245



		iv











